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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bau- und Umweltausschuss Selmsdorf der 
Gemeinde Selmsdorf (Vorberatung) Ö
Gemeindevertretung Selmsdorf 
(Entscheidung) Ö

Sachverhalt
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lüdersdorf hat in ihrer Sitzung am 
27.10.2020 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 der Gemeinde Lüdersdorf, 
Ortsteil Schattin, „Dorfplatz Schattin“ gebilligt.

Die Planungsziele des Bebauungsplans sind wie folgt:
• Schaffung der bauleitplanerischen Voraussetzung zur Festigung des 

Standortes der Freiwilligen Feuerwehr im Dorfzentrum von Schattin, 
einschl. Löschwasserspeicher- und entnahmestelle für den gesamten OT 
Schattin

• die bauplanungsrechtliche Vorbereitung eines Eigenheimgebietes für 4 
EFH 

• Herstellen eines Gehweges (privat) - Wegebeziehung entlang der Fläche 
für den Gemeinbedarf

• Erhaltung und Schutz des Grünbereiches im westlichen Teil des 
Plangebietes

• Anpflanzen von Bäumen im östlichen Bereich des Plangebietes
• Festsetzungen zur Gestaltung nach § 86 Landesbauordnung M-V (LBauO M-

V),
• Aufnahme von Gestaltungsprinzipien aus der umgebenden Bebauung.

Der B-Plan Nr. 10 ist ein Bebauungsplan der Innenentwicklung entsprechend § 
13a BauGB. Das Bebauungsplanverfahren wird im vereinfachten Verfahren 
entsprechend § 13 BauGB durchgeführt.

Die vollständigen Entwurfsunterlagen des o. g. Bebauungsplanes liegen in der 
Zeit vom 07.12.2020 bis einschließlich 01.02.2021 während der Dienststunden im 
FB IV – Bauen und Gemeindeentwicklung – des Amtes Schönberger Land, 
Dassower Straße 4, 23923 Schönberg im OG, öffentlich zu jedermanns Einsicht 
aus.

Seite 1 von 4



Zusätzlich sind diese auf der Internetseite im o. g. Zeitraum unter 
https://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen/Auslegungen des Amtes 
Schönberger Land einsehbar.

Im Zuge der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wird die Gemeinde Selmsdorf unterrichtet und um Äußerung bis spätestens 
31.01.2021 gebeten.

Beschlussvorschlag
Die Gemeinde Selmsdorf hat zur Satzung der Gemeinde Lüdersdorf über den 
Bebauungsplans Nr. 10 „Dorfplatz Schattin“ keine weiteren Anregungen oder 
Hinweise vorzubringen.
Finanzielle Auswirkungen
Keine
Anlage/n

1 01. - B-Plan Nr. 10 Lüdersdorf / OT Schattin ''Dorfplatz Schattin'' - 
Ausschnitt Planzeichnung Entwurf (öffentlich)
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